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STADT AHRENSBURG - BEBAUUNGSPLAN NR. 97 + 45.ÄNDERUNG DES FNP 
§ 4 ABS. 1 BAUGB, § 2 Abs. 2 BAUGB, PLANUNGSANZEIGE 

ÜBERSICHT ÜBER DIE ABGEGEBENEN STELLUNGNAHMEN 
 

Nr. Beteiligte Behörden und TÖBS 
 

Stellungnahme 
vom 

 

keine 
Stellungnahme 

mit 
Anregungen/ 

Hinweise 
 

ohne 
Anregungen 

1. Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein 
Staatskanzlei – Landesplanungsbehörde 
 

25.06.2015  X  

2.1 
2.2 
2.3 

Kreis Stormarn 
 
 

24.06.2015 (BP) 
24.06.2015 (FÄ) 
24.06.2015 (LP) 

 X 
X 
X 

 

3. Obere Forstbehörde 
 
 

 x   

4.1 
4.2 

Untere Forstbehörde 
 

 

24.08.2015 (BP) 
24.08.2015 (FÄ) 

 X 
X 

 

5. BUND 
 

 

13.06.2015  X  

6. AG-29 
 
 

30.06.2015  X  

7. NABU 
 
 

29.06.2015  X  

8.1 
8.2 
8.3 

Amt Bargteheide-Land 
 
 

23.06.2015 
25.06.2015 
17.06.2015 

 X 
 

 
X 
x 

9. Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten 
 
 

 x   
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Nr. Behörde / TÖB / Sonstige 
 
 

Stellungnahme 
vom 

 

keine 
Stellungnahme 

mit 
Anregungen/ 

Hinweise 

ohne 
Anregungen 

10. Kampfmittelräumdienst 
 
 

 x   

11. Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume 
 

    

12. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume 
 

 x   

13. Landessamt für Denkmalpflege 
 
 

 x   

14. Archäologisches Landesamt 
 
 

18.06.2015  X  

15. Hamburger Wasserwerke 
 
 

12.06.2015  X  

15. Hamburger Gaswerke 
 
 

    

16. Hamburger Verkehrsverbund GmbH - HVV 
 
 

08.07.2015  X  

17. Verkehrsbetriebe Hamburg - Holstein 
 
 

13.07.2015   x 

18. E.ON Hanse GmbH 
 
 

 x   

19. Abfallwirtschaftsgesellschaft Südholstein 
 
 

 x   
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Nr. Behörde / TÖB / Sonstige 
 
 

Stellungnahme 
vom 

 

keine 
Stellungnahme 

mit 
Anregungen/ 

Hinweise 

ohne 
Anregungen 

20. Schleswig-Holstein Netz AG 
 
 

06.07.2015  X  

21. Staatliches Umweltamt Itzehoe 
 
 

 x   

22. IHK zu Lübeck 
 
 

 x   

23. Ev.-Luth.-Kirchengemeinde Ahrensburg 
 
 

 x   

24. Kath. Kirchengemeinde St. Marien 
 
 

07.07.2015   x 

25. Freie und Hansestadt Hamburg 
 
 

 x   

26. Gemeinde Großhansdorf 
 
 

20.08.2015  X  

27. Amt Siek 
 
 

 x   

28. Gemeinde Ammersbek 
 
 

 x   

29. Willytel GmbH 
 
 

 x   

30. Stadtwerke Ahrensburg 
 
 

08.07.2015  X  
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31. Deutsche Telekom AG 
 
 

13.07.2015   x 

32. Kabel Deutschland 
 
 

02.07.2015   x 
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01. 
 

 

01. 
Derr Ministerpräsident 
Staatskanzlei 
Landesplanungsbehörde 
 
Az.: StK 323/Ahrensburg F45Ä, B97 
Vom 25.06.2015 
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a) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Kenntnisnahme, dass die Landesplanungsbehörde keine Bedenken vor-
bringt. 
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02.1 

 

02.1 
Kreis Stormarn 
Der Landrat 
Fachdienst Planung und Verkehr 
 
Stellungnahme zum B-Plan Nr. 97 
 
Az.: 52/101 
Vom 24.06.2015 
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a) 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Kenntnisnahme, dass der Fachdienst Planung und Verkehr des Kreises 
Stormarn keine grundsätzlichen Bedenken vorbringt. 
 
 
b) 
Um hier den Übergang zur freien Landschaft an der Stadtgrenze gestalte-
risch zu gewährleisten und die regionalplanerisch festgelegte Grünzäsur 
auf Delingsdorfer Gemeindegebiet nicht zu beeinträchtigen, werden ins-
besondere die bestehenden Knicks an der Stadtgrenze erhalten. Durch 
zusätzliche ausreichend dimensionierte Knickschutzstreifen, Anpflanz-
festsetzungen zur Ergänzung der Ortsrandeingrünung, durch Abstands-
flächen zu Waldflächen auf Delingsdorfer Gemeindegebiet sowie durch 
die Ausweisung von privaten Grünflächen wird die regionalplanerisch 
vorgesehene Grünzäsur (auf Delingsdorfer Gemeindegebiet) gewährleis-
tet. Der Auffassung des Kreises Stormarn, dass es hier aufgrund der 
möglichen baulichen Höhenentwicklung zu einer deutlichen baulichen 
Prägung des Landschaftsbildes und des Ortsrandes kommt, wird nicht 
widersprochen. 
 
c) 
Der Anregung wird entsprochen - die ebenfalls richtige "Alternativ" - Be-
zeichnung für den B-Plan Nr. 97 als "2. Änderung des B-Planes Nr. 60 für 
den Teilbereich C" wird als weitere Information in die Begründung des B-
Planes aufgenommen. 
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d) 
 
 
 
 
 
e) 
 
 
 
 
f) 
 
 
 
 
g) 
 
 
 
 
h) 
 
 
 
i) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
d) 
Die Eingriffe in die bereits umgesetzten Maßnahmenflächen werden ent-
sprechend bilanziert und in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbe-
hörde entsprechend anderweitig ausgeglichen werden. 
 
 
e) 
Kenntnisnahme, dass die untere Naturschutzbehörde keine Bedenken 
vorbringt. 
 
 
f) 
Parallel zu den bestehenden Knicks werden 15, 0 m bis 20,0 m breite pri-
vate Grünflächen festgesetzt. Darüber hinaus werden 5,0 m breite Knick-
schutzstreifen festgesetzt. 
 
g) 
Auch der angesprochene Tümpel (Kleingewässer) liegt in seinem kom-
pletten Umfang innerhalb der ausgewiesenen privaten Grünfläche - die 
südlich gelegenen überbaubaren Grundstücksflächen werden (im Ver-
gleich zum Vorentwurf) nach Süden zurückgenommen. 
 
h) 
Kenntnisnahme. 
 
i) 
Die Aussagen sind grundsätzlich richtig. Im Rahmen der Entwurfserarbei-
tung des B-Planes werden entsprechende Konzepte für die Änderungen 
der Entwässerung vorgelegt werden. 
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j) 
 
 
 
 
k) 
 
 
 
l) 
 
 
 
 
 
 
 
m) 
 
 
 
 
n) 
 
 
o) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
j) 
Kenntnisnahme, dass die untere Wasserbehörde keine grundsätzlichen 
Bedenken vorbringt. 
 
 
k) 
Kenntnisnahme, dass die untere Gesundheitsschutzbehörde keine Be-
denken vorbringt. 
 
l) 
Kenntnisnahme, dass die untere Bodenschutzbehörde keine Bedenken 
zum nachsorgenden sowie zum vorsorgenden Bodenschutz vorbringt. 
 
 
 
 
 
m) 
Kenntnisnahme, dass die untere Denkmalschutzbehörde keine Bedenken 
vorbringt. 
 
 
n) 
Kenntnisnahme, dass der Fachdienst Verkehr keine Bedenken vorbringt. 
 
o) 
Kenntnisnahme, dass aus Sicht des vorbeugenden Brandschutzes keine 
Bedenken vorgebracht werden. 
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p) 
 
q) 
 
 
 
r) 
 
 
 
s) 
 
 
 
t) 
 
 
u) 

 

 
 
 
 
 
 
p) 
Der Anregung wird entsprochen - die Stadtgrenze bzw. Gemeindegrenze 
zur Nachbargemeinde Delingsdorf wird in der Planzeichnung zum B-Plan 
aufgezeigt bzw. von der eingemessenen Katasterkarte übernommen. 
 
q) 
Die Anforderungen für die technische Erschließung des Regenklär - Re-
genrückhaltebeckens ist mit dem zuständigen Versorger - Stadtbetriebe 
Ahrensburg - abgestimmt. 
 
r) 
Es handelt sich hierbei um ein kombiniertes Regenklär- Regenrückhalte-
becken. Die Planzeichnung sowie die Aussagen der Begründung hierzu 
werden entsprechend konkretisiert. 
 
s) 
Die Festsetzungen zur max. möglichen baulichen Höhenentwicklung und 
der hier verwendeten Fachtermini werden entsprechend der Anregung 
ergänzt werden. 
 
t) 
Die Festsetzung der "lichten Höhe" der zulässigen Bebauung über dem 
Regenklär- Regenrückhaltebecken und die Angabe der hierzu notwendi-
gen Höhenbezugsebene werden entsprechend aktualisiert werden. Hier-
zu werden im Entwurf des B-Planes Angaben über Normalnull (NN) erfol-
gen. 
 
u) 
Der Umweltbericht gemäß den angegebenen Rechtsgrundlagen wird im 
Rahmen der Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 
BauGB vorgelegt werden. 
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02.2 

 

02.2 
Kreis Stormarn 
Der Landrat 
Fachdienst Planung und Verkehr 
 
Stellungnahme zur 45.Änderung des FNP 
 
Az.: 52/101 
Vom 24.06.2015 
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a) 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
c) 
 
 
 
d) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Kenntnisnahme, dass der Fachdienst Planung und Verkehr des Kreises 
Stormarn keine grundsätzlichen Bedenken vorbringt. 
 
b) 
Kenntnisnahme. 
 
c) 
Kenntnisnahme. 
 
d) 
Um hier den Übergang zur freien Landschaft an der Stadtgrenze gestalte-
risch zu gewährleisten und die regionalplanerisch festgelegte Grünzäsur 
auf Delingsdorfer Gemeindegebiet nicht zu beeinträchtigen, werden ins-
besondere die bestehenden Knicks an der Stadtgrenze erhalten. Durch 
zusätzliche ausreichend dimensionierte Knickschutzstreifen, Anpflanz-
festsetzungen zur Ergänzung der Ortsrandeingrünung, durch Abstands-
flächen zu Waldflächen auf Delingsdorfer Gemeindegebiet sowie durch 
die Ausweisung von privaten Grünflächen wird die regionalplanerisch 
vorgesehene Grünzäsur (auf Delingsdorfer Gemeindegebiet) gewährleis-
tet. 
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e) 
 
 
 
 
f) 
 
 
 
 
g) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) 
Die Eingriffe in die bereits umgesetzten Maßnahmenflächen werden ent-
sprechend bilanziert und in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbe-
hörde entsprechend anderweitig ausgeglichen werden. 
 
f) 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
g) 
Die Aussagen sind grundsätzlich richtig. Im Rahmen der Entwurfserarbei-
tung des B-Planes werden entsprechende Konzepte für die Änderungen 
der Entwässerung vorgelegt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
h) 
Kenntnisnahme, dass von Seiten der unteren Wasserbehörde keine 
grundsätzlichen Bedenken vorgebracht werden. 
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i) 
 
 
 
j) 
 
 
 
 
 
 
 
 
k) 
 
 
 
l) 
 
 
m) 
 
 
 
n) 
 
 
o) 
 
 
 
p) 
 

 
 

 
 
 
 
i) 
Kenntnisnahme, dass die untere Gesundheitsschutzbehörde keine Be-
denken vorbringt. 
 
j) 
Kenntnisnahme, dass die untere Bodenschutzbehörde keine Bedenken 
zum nachsorgenden sowie zum vorsorgenden Bodenschutz vorbringt. 
 
k) 
Kenntnisnahme, dass die untere Denkmalschutzbehörde keine Bedenken 
vorbringt. 
 
l) 
Kenntnisnahme, dass der Fachdienst Verkehr keine Bedenken vorbringt. 
 
m) 
Kenntnisnahme, dass aus Sicht des vorbeugenden Brandschutzes keine 
Bedenken vorgebracht werden. 
 
n) 
Der Anregung wird entsprochen - die Stadtgrenze bzw. Gemeindegrenze 
zur Nachbargemeinde Delingsdorf wird in der Planzeichnung zur FNP-
Änderung aufgezeigt bzw. von der eingemessenen Katasterkarte über-
nommen. 
 
o) 
Im Rahmen der weiteren Bearbeitung der FNP-Änderung wird auf die 
zeichnerische Darstellung der Entwässerungsanlagen verzichtet. Eine 
genaue Beschreibung des Entwässerungskonzeptes und die Verortung 
des geänderten "kombinierten Regenklär- Regenrückhaltebeckens" er-
folgt im Entwurf des B-Planes Nr. 97. 
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q) 

 

p) 
Eine Ausweisung als G (gewerbliche Baufläche) eröffnet hier grundsätz-
lich die Festsetzung eines GI (Industriegebiet) auf Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung. Dies wird städtebaulich grundsätzlich nicht ange-
strebt und wird daher konsequenterweise bereits auf FNP-Ebene ausge-
schlossen. Im Übrigen trifft dies auch auf alle anderen Ahrensburger Ge-
werbegebiete zu. Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungs-
plans (hierzu liegt bereits der Vorentwurf vor) wird die Darstellung von G-
Flächen zugunsten von GE - Flächen weiter diskutiert werden. 
 
q) 
Der Umweltbericht gemäß den angegebenen Rechtsgrundlagen wird im 
Rahmen der Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 
BauGB vorgelegt werden. 
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02.3 

 

02.3 
Kreis Stormarn 
Der Landrat 
Fachdienst Planung und Verkehr 
 
Stellungnahme als Vorlage für die Landesplanungsbehörde 
 
Az.: 52/102 
Vom 24.06.2015 
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a) 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
 
c) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Kenntnisnahme, dass von Seiten des Kreises städtebaulich keine Beden-
ken vorgebracht werden. 
 
b) 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
c) 
Kenntnisnahme. 
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d) 
 
 
 
 
 
 
 
e) 
 
 
 
 
 
f) 
 
 
 
 
 
g) 
 
 
 
h) 
 
 
 
 
i) 

 

 
 
d) 
Um hier den Übergang zur freien Landschaft an der Stadtgrenze gestalte-
risch zu gewährleisten und die regionalplanerisch festgelegte Grünzäsur 
auf Delingsdorfer Gemeindegebiet nicht zu beeinträchtigen, werden ins-
besondere die bestehenden Knicks erhalten. Durch zusätzliche ausrei-
chend dimensionierte Knickschutzstreifen, Anpflanzfestsetzungen zur Er-
gänzung der Ortsrandeingrünung, durch Abstandsflächen zu Waldflächen 
auf Delingsdorfer Gemeindegebiet sowie durch die Ausweisung von pri-
vaten Grünflächen wird die regionalplanerisch vorgesehene Grünzäsur 
(auf Delingsdorfer Gemeindegebiet) gewährleistet. Die Auffassung des 
Kreises Stormarn, dass es hier aufgrund der möglichen baulichen 
Höhenentwicklung zu einer deutlichen baulichen Prägung des Land-
schaftsbildes und des Ortsrandes kommt, wird nicht widersprochen. 
 
e) 
Die Eingriffe in die bereits umgesetzten Maßnahmenflächen werden ent-
sprechend bilanziert und in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbe-
hörde entsprechend anderweitig ausgeglichen werden. 
 
f) 
Kenntnisnahme. 
 
g) 
Parallel zu den bestehenden Knicks werden 15, 0 m bis 20,0 m breite pri-
vate Grünflächen festgesetzt.  Darüber hinaus werden 5,0 m breite Knick-
schutzstreifen festgesetzt. 
 
 
h) 
Auch der angesprochene Tümpel (Kleingewässer) liegt in seine komplet-
ten Umfang innerhalb der ausgewiesenen privaten Grünfläche - die süd-
lich gelegenen überbaubaren Grundstücksflächen wurden (im Vergleich 
zum Vorentwurf) nach Süden zurückgenommen. 
 
i) 
Kenntnisnahme. 
 

 

Beschlussvorlage 2015/135 
Anlage 7: Anregungen frühzeitige Beteiligung 

S. 50



      21 

 
 
 
 
 
j) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k) 
 
 
 
 
l) 
 
 
 
k) 
 

 

 
 
 
 
 
j) 
Die Aussagen sind grundsätzlich richtig. Im Rahmen der Entwurfserarbei-
tung des B-Planes werden entsprechende Konzepte für die Änderungen 
der Entwässerung vorgelegt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
k) 
Kenntnisnahme, dass von Seiten der unteren Wasserbehörde keine 
grundsätzlichen Bedenken vorgebracht werden. 
 
 
l) 
Kenntnisnahme, dass die untere Gesundheitsschutzbehörde keine Be-
denken vorbringt. 
 
k) 
Kenntnisnahme, dass die untere Bodenschutzbehörde keine Bedenken 
zum nachsorgenden sowie zum vorsorgenden Bodenschutz vorbringt. 
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l) 
 
 
 
m) 
 
 
 
n) 
 
 
 
o) 
 
p) 
 
 
 
q) 
 
 
 
 
r) 

 

l) 
Kenntnisnahme, dass die untere Denkmalschutzbehörde keine Bedenken 
vorbringt. 
 
m) 
Kenntnisnahme, dass der Fachdienst Verkehr keine Bedenken vorbringt. 
 
n) 
Kenntnisnahme, dass aus Sicht des vorbeugenden Brandschutzes keine 
Bedenken vorgebracht werden. 
 
 
o) 
Der Anregung wird entsprochen - die Stadtgrenze bzw. Gemeindegrenze 
zur Nachbargemeinde Delingsdorf wird in der Planzeichnung zum B-Plan 
aufgezeigt bzw. von der eingemessenen Katasterkarte übernommen. 
 
p) 
Es handelt sich hierbei um ein kombiniertes Regenklär- Regenrückhalte-
becken. Die Planzeichnung sowie die Aussagen der Begründung hierzu 
werden entsprechend konkretisiert. 
 
 
q) 
Eine Ausweisung als G (gewerbliche Baufläche) eröffnet hier grundsätz-
lich die Festsetzung eines GI (Industriegebiet) auf Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung. Dies wird städtebaulich grundsätzlich nicht ange-
strebt und wird daher konsequenterweise bereits auf FNP-Ebene ausge-
schlossen. Im Übrigen trifft dies auch auf alle anderen Ahrensburger Ge-
werbegebiete zu. Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungs-
plans (hierzu liegt bereits der Vorentwurf vor) wird die Darstellung von G-
Flächen zugunsten von GE - Flächen weiter diskutiert werden. 
 
r) 
Der Umweltbericht gemäß den angegebenen Rechtsgrundlagen wird im 
Rahmen der Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 
BauGB vorgelegt werden. 
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04.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
b) 

 

04.1 
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume SH 
Untere Forstbehörde 
 
Stellungnahme zum B-Plan Nr. 97 
 
Az.: 7425.14 
Vom 24.08.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Kenntnisnahme, dass die untere Forstbehörde keine Bedenken vorbringt. 
 
b) 
Der geforderte Waldabstand von nicht weniger als 20 m wird durch die 
nunmehr festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen eingehalten. 
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04.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
b) 

 

04.2 
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume SH 
Untere Forstbehörde 
 
Stellungnahme zur 45. Änderung des FNP 
 
Az.: 7425.13 
Vom 24.08.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Kenntnisnahme, dass die untere Forstbehörde keine Bedenken vorbringt. 
 
b) 
Kenntnisnahme. 
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05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
b) 

 

05. 
BUND 
 
Az.:  
Vom 13.06.2015 
 
a) 
Im Rahmen der Gesamtbewertung der örtlichen Situation stehen auf-
grund der nicht baulich benutzten Nachbarbereiche des Betriebes aus-
schließlich Flächen im Norden und im Osten für eine Betriebserweiterung 
zur Verfügung. Sonstige direkt angrenzende Bereiche stehen aufgrund 
der Besitzverhältnisse hierfür nicht zur Verfügung. Damit sind bei den 
beiden möglichen Alternativen tatsächlich sogenannte Tabuzonen (so im 
Landschaftsplan der Stadt definiert, der gerade parallel zum FNP aufge-
stellt wird) betroffen. Kernziel für Tabuzonen ist die Freihaltung von jegli-
cher Bebauung für diese Bereiche. Im Rahmen der Abwägung wurde ent-
schieden, die Bereiche östlich der Strusbek auch weiterhin keiner bauli-
chen Entwicklung durch die Betriebserweiterung zuzuführen, sondern 
hierfür eher den Bereich zwischen den bereits existierenden Regenklär- 
und Regenrückhaltebecken vorzusehen. Eine Öffnung der städtebauli-
chen Entwicklung nach Osten hätte mittel- bis langfristig nachhaltigere 
Auswirkungen auf das Siedlungsbild, den Ortscharakter sowie für die Be-
lange der Umwelt. 
 
b) 
Die Alternativen-Prüfung ist ausreichend – dies wird auch durch die Stel-
lungnahme des Kreises bestätigt: „Zur Weiterentwicklung der Gewerbe- 
und Arbeitsmarktfunktion zählt insbesondere auch die Bestandspflege für 
vorhandene Betriebe mit entsprechender Bereitstellung von geeigneten 
Flächen für Betriebserweiterungen. Deshalb ist nachvollziehbar, dass im 
Rahmen der Alternativflächenprüfung nur ausgewählte und in der Anzahl 
begrenzte Flächenvarianten (u.a. östlich der Strusbek und komplette Ver-
lagerung an anderen Standort) geprüft wurden und sich im Ergebnis die 
jetzige Lösung als die am besten geeignete ergibt.“ 
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06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 

 

06. 
AG-29 
 
Az.: Sr 466-467/15 
Vom 30.06.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Kenntnisnahme. 
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07. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 

 

07. 
NABU 
 
Az.:  
Vom 29.06.2015 
 
 
a) 
Kenntnisnahme. Die Darstellungen des NABU sind korrekt. 
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b) 
 
 
 
 
 
 
c) 
 
 
 
d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) 
 
 
 
 
f) 
 

 

 
 
 
 
 
b) 
Kenntnisnahme, dass der NABU einer "maßvollen" baulichen Entwicklung 
als Betriebserweiterungsfläche unter Umständen zustimmen kann. 
 
c) 
Auch bei Neuaufstellungen von Flächennutzungsplänen (die in der Regel 
mehrere Jahre beanspruchen) werden dennoch gleichzeitig punktuelle 
bauliche "Vorort" - Entwicklungen grundsätzlich immer stattfinden und 
ggf. parallele Aufstellungsverfahren verursachen. Ein Abgleich der grund-
sätzlichen städtebaulichen und stadtplanerischen Parameter als Basis der 
gesamtstädtischen mittel- bis langfristigen Weiterentwicklung (wie z.B. 
Darstellungen und Neuberechnungen für Siedlungsflächenbedarfe) sowie 
eine Prüfung der weiteren geordneten städtebaulichen Entwicklung erfolgt 
daher zwingendenderweise und sinnvollerweise parallel. Die mit dem B-
Plan Nr. 97 und der 45. Änderung des FNP beabsichtigte Gewerbege-
bietserweiterung wird daher in die Plandarstellungen und Aussagen des 
Flächennutzungsplans und des Landschaftsplans übernommen. Ebenso 
werden die Planungsbedarfe für zukünftige Gewerbegebietsflächen an-
gepasst. 
 
d) 
Um hier den Übergang zum Delingsdorfer Gemeindegebiet gestalterisch 
zu gewährleisten und die regionalplanerisch festgelegte Grünzäsur auf 
Delingsdorfer Gemeindegebiet nicht zu beeinträchtigen, werden insbe-
sondere die bestehenden Knicks an der Stadtgrenze erhalten. Durch aus-
reichend dimensionierte Knickschutzstreifen, Anpflanzfestsetzungen zur 
Ergänzung der Ortsrandeingrünung, durch Abstandsflächen zu Waldflä-
chen auf Delingsdorfer Gemeindegebiet sowie durch die Ausweisung von 
15 m bis 20 m breiten privaten Grünflächen wird der Erhalt der Grünstruk-
turen an der Stadtgrenze grundsätzlich gewährleistet. 
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g) 
 
 
 
h) 
 
 
 
i) 
 
 
 
 
 
 
 
 
j) 
 
 
 
k) 

 

e) 
Kenntnisnahme. Durch die beabsichtigte Entwässerungskonzeption (Ver-
lagerung und Änderung der Dimensionierung des östlich gelegenen Be-
ckens sowie der Ertüchtigung des Beckens nördlich der Bahntrasse der 
Wirtschaftsbahn) kann sichergestellt werden, dass sich die Bedingungen 
für die Strusbek nicht grundsätzlich ändern werden. 
 
f) 
Durch den Erhalt und die Ergänzung von Grünstrukturen werden sich ge-
ländeklimatische Veränderungen weitgehend auf den bebauten Bereich 
beschränken. 
 
g) 
Im Rahmen der Umweltprüfung zum Bebauungsplan Nr. 97 werden auch 
zukünftige Beleuchtungen geprüft und beurteilt werden. 
 
h) 
Die durchgeführten Kartierungen lassen keine Gefährdung der Qualität 
des Biotopverbundes für z.B. gefährdete Tier- und Pflanzenarten erken-
nen. 
 
i) 
Ein entsprechender Artenschutzbeitrag wird für die Entwurfsfassung des 
Bebauungsplans erarbeitet werden. Die zuständige untere Forstbehörde 
erklärte (u.a. nach mehreren Ortsbegehungen), dass sich im Plangebiet 
selbst keine Flächen nach Forstrecht befinden. 
 
j) 
Kenntnisnahme. Neben den üblichen Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe 
in Schutzgüter müssen hier zusätzlich die Eingriffe in bestehende Maß-
nahmenflächen ausgeglichen werden. Die Stadt ist bestrebt, Ausgleichs-
flächen in einem funktionalen Zusammenhang zum Eingriffsort zu finden. 
 
k) 
Kenntnisnahme. 
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08.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
b) 

 

08.1 
Amt Bargteheide - Land 
Gemeinde Delingsdorf 
 
Az.: 622.22 
Vom 23.06.2015 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Kenntnisnahme, dass keine grundsätzlichen Bedenken erhoben werden. 
Um hier den Übergang zum Delingsdorfer Gemeindegebiet gestalterisch 
zu gewährleisten und die regionalplanerisch festgelegte Grünzäsur auf 
Delingsdorfer Gemeindegebiet nicht zu beeinträchtigen, werden insbe-
sondere die bestehenden Knicks an der Stadtgrenze erhalten. Durch zu-
sätzliche ausreichend dimensionierte Knickschutzstreifen, Anpflanzfest-
setzungen zur Ergänzung der Ortsrandeingrünung, durch Abstandsflä-
chen zu Waldflächen auf Delingsdorfer Gemeindegebiet sowie durch die 
Ausweisung von 15 m bis 20 m privaten Grünflächen wird der Erhalt der 
Grünstrukturen an der Stadtgrenze grundsätzlich gewährleistet. 
 
b) 
Durch die beabsichtigte Entwässerungskonzeption (Verlagerung und Än-
derung der Dimensionierung des östlich gelegenen Beckens sowie der 
Ertüchtigung des Beckens nördlich der Bahntrasse der Wirtschaftsbahn) 
kann sichergestellt werden, dass sich die Bedingungen für die Strusbek 
nicht grundsätzlich ändern werden. Die maximal zulässigen Einleitemen-
gen werden eingehalten. 
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08.2 

 

08.2 
Amt Bargteheide - Land 
Gemeinde Hammoor 
 
Az.: 622.22 
Vom 25.06.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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08.3 

 

08.3 
Amt Bargteheide - Land 
Gemeinde Todendorf 
 
Az.: 622.22 
Vom 17.06.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
b) 

 

14. 
Archäologisches Landesamt SH 
 
Az.: bplan 97-fplan45-Ahrensburg-Sto 
Vom 18.06.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Kenntnisnahme, dass das Archäologische Landesamt keine Bedenken 
vorbringt und der Planung zustimmt. 
 
b) 
Die grundsätzlichen gesetzlichen Bestimmungen auf Grundlage des 
Denkmalschutzgesetzes werden als Hinweis in den Bebauungsplan auf-
genommen. 
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15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
b) 

 

15. 
Hamburger Wasserwerke GmbH 
 
Az.: 
Vom 13.07.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Kenntnisnahme, dass keine Einwendungen vorgebracht werden. 
 
b) 
Die sonstigen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
b) 

 

16. 
Hamburger Verkehrsverbund GmbH 
 
Az.: 
Email vom 08.07.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Kenntnisnahme, dass keine Bedenken vorgebracht werden. 
 
b) 
Die Gegebenheiten vor Ort bzgl. der Haltestellenentfernungen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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17. 

 

17. 
Verkehrsbetrieb Hamburg - Holstein AG 
 
Az.: 
Email vom 13.07.2105 
 
 
Kenntnisnahme, dass keine Bedenken vorgebracht werden. 
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20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
b) 

 

20. 
Schleswig-Holstein Netz AG 
 
Az.: 
Vom 06.07.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Kenntnisnahme, dass keine Bedenken vorgebracht werden. 
 
b) 
Kenntnisnahme, dass sich einige Mittelspannungsleitungen im südöstli-
chen Plangeltungsbereich befinden. Nach Auswertung der Leitungspläne 
werden entsprechend räumlich eingegrenzte Höhenbeschränkungen für 
bauliche Anlagen in den Bebauungsplan übernommen. 
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24. 

 

24. 
Katholische Pfarrei Maria - Hilfe der Christen 
 
Az.: 
Vom 07.07.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass keine Bedenken vorgebracht werden. 
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26. 

 

26. 
Gemeinde Großhansdorf 
 
Az.: 
Vom 20.08.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass keine Bedenken vorgebracht werden. 
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30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
b) 

 

30. 
Stadtwerke Ahrensburg GmbH 
 
Az.: 
Vom 08.07.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Kenntnisnahme, dass keine Bedenken vorgebracht werden. 
 
b) 
Kenntnisnahme, dass Gasversorgungsleitungen und Gasnetzanschlüsse 
im Plangeltungsbereich vorhanden sind.  
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31. 

 

31. 
Deutsche Telekom Technik GmbH 
 
Az.:  
Vom 13.07.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass keine Bedenken vorgebracht werden. 
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32. 

 

32. 
Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH 
 
Az.: 
Email vom 02.07.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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